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Zur Feier seines flinfzigjahrigen Bestehens hatte der Schweizeri-
sche Werkbund vom 25. bis 27. Oktober 1963 eine Arbeitstagung
in Ziirich veranstaltet. Das WERK publiziert im vorliegenden Heft,
soweit sein Umfang es zuldft, aus den Debatten und Darbie-
tungen.

Den ersten Tag bestritt die Sektion Bern des SWB mit dem Thema
«Miteigentum». Die bevorstehende Einfiihrung des sogenannten
Stockwerkeigentums in der Schweiz soll nicht einfach zum etagen-
weisen Verkauf ebensolcher Wohnungen fiihren, wie sie bisher
vermietet wurden; die vertikale Eigentumsteilung ist vielmehr eine
neue Mdglichkeit architektonischer und urbanistischer Gestal-
tung.

Die lebendige Erhaltung und Erneuerung der Altstadt war das
Thema der Sektion Ziirich; aus der Fiille des gebotenen Materials
verdffentlichen wir die vier erstpramiierten Projekte des Wettbe-
werbs (ber einen Neubau im Zlircher Limmatraum, den « Samen-
Mauser» am Weinplatz. Sie ergeben eine interessante Kategorien-
tafel aller Méglichkeiten: «Neues fiigt sich zwischen Altes»,
«Schépferische Restaurierung», «Moderner Akzent zwischen
historischen Monumenten» und «Wechsel der Formensprache
und des Baumaterials».

Der dritte Tag, von der Sektion Basel angeregt, brachte eine Aus-
sprache (ber Design-Probleme. Wir veréffentlichen zwei Referate
im Wortlaut und weitere Voten auszugsweise, wobei wir die Wort-
meldungen der ausléndischen Géste ausfiihrlicher berticksichti-
gen als die der Mitglieder des SWB. Red.

Eigentum oder Miteigentum?
Propriété ou copropriété?
Ownership or joint ownership?

Photo: Monica Hennig, Basel

Stockwerkeigentum -

eine neue Moglichkeit
Architekten des Atelier 5, Bern

Referat des ersten Tages

Es ist vielleicht fiir Zuhdrer aus vorwiegend gestalterischen Be-
rufen eine Zumutung, solche Fragen so lange anhéren zu miissen;
aber Sie gehen aus lhrer Erfahrung sicher mit uns einig, daf die
Gestalt eines Produktes eben weitgehend von solchen Bedingun-
gen bestimmt wird. Es scheint uns sehr wichtig, da8 gerade diese
Bedingungen, die schlufendlich die Gestaltung unseres Produk-
tes mitbestimmen, im Schweizerischen Werkbund diskutiert wer-
den und daf wir versuchen, schon hier unseren Einfluf aus-
zuliben.

In Artikel 641 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches heit es:
«Wer Eigentiimer einer Sache ist, kann in den Schranken der
Rechtsordnung lber sie nach seinem Belieben verfligen. Er hat
das Recht, sie von jedem, der sie ihm vorenthélt, herauszuver-
langen und jede ungerechtfertigte Einwirkung abzuwehren.»
Dies giltfiir jede beliebige Sache, also sowohl fiir Grundstiicke
als auch fiir bewegliche Sachen. Wir sprechen in der Folge
vom Eigentum an Grundstiicken und erfahren aus Artikel 667
ZGB:

«Das Eigentum an Grund und Boden erstreckt sich nach oben
und unten auf den Luftraum und das Erdreich, soweit fir die
Ausiibung des Eigentums ein Interesse besteht. Es umfaBt
unter Vorbehalt der gesetzlichen Schranken alle Bauten und
Pflanzen sowie die Quellen. Die Grenzen werden durch die
Grundbuchplane und durch die Abgrenzungen auf dem Grund-
stlick selbst angegeben.»

Befindet sich eine Sache (fiir uns: ein Grundstiick) im Eigen-
tum mehrerer Personen, dann sprechen wir von gemeinschaft-
lichem Eigentum. Das Schweizerische Zivilgesetzbuch unter-
scheidet zwei Arten von gemeinschaftlichem Eigentum:

Das Gesamteigentum

«Haben mehrere Personen, die durch Gesetzesvorschrift oder



1 Alleineigentum
Propriété exclusive
Sole property

2

Selbstandiges Baurecht
Droit de superficie distinct
Independent building rights

3

Servitute, Uberbauungs- und Benutzungsrecht
Servitudes ,droit d’'usage et de construction
Servitudes, building and usage rights

4

Miteigentum am Bauernhof samt Inventar zu je einer Halfte
Copropriété d'une moitié d’'une ferme, y compris l'inventaire
Co-ownership at equal halves of farmhouse and complete inventory

5

Erbengemeinschaft, Gesamteigentum
Communauté héréditaire, propriété commune
Estate in coparcenary, common property

6,7

Miteigentimer zu je einem Viertel am Ganzen
Copropriétaires d'un quart d’'une possession indivisée
Co-proprietors at equal quarters

Vertrag zu einer Gemeinschaft verbunden sind, eine Sache
kraft ihrer Gemeinschatt zu Eigentum, so sind sie Gesamt-
eigentiimer, und es geht das Recht eines jeden auf die ganze
Sache» (Art. 652).
. und das Miteigentum

«Haben mehrere Personen eine Sache nach Bruchteilen und
ohne &uBere Abteilung in ihrem Eigentum, so sind sie Mit-
eigentiimer» (Art. 646 ZGB).

Das Gesamteigentum interessiert uns hier nicht, da es eigentlich
eine Zufallserscheinung des Gesellschaftsrechts oder des Erb-
rechts ist. Das «Miteigentumy» dagegen fliet unmittelbar aus
seinem Entstehungsgrund, sei es Gesetz oder Rechtsgeschift.
Hier kénnen rechnerische Teile des Einzelnen ausgeschieden, das
Ganze in Quoten, Bruchteile zerlegt werden; hier kann davon ge-
sprochen werden, dafi jemand Eigentiimer zur Haélfte oder zu
einem Drittel usw. eines Grundstiicks ist. Sein Anteil stellt grund-
sétzlich ein selbsténdiges, freies Vermégensobjekt dar, das aller-
dings duferlich nicht abgeteilt ist, sonst wére er ja « Alleineigen-
timer».

Das Grundeigentum umfaBt unter Vorbehalt der gesetzlichen
Schranken alle Bauten und Pflanzen sowie die Quellen. Mit
anderen Worten: was mit der Erdoberflache fest verbunden ist,
folgt deren rechtlichem Schicksal. Dieser Grundsatz wird
durch die im Zivilgesetzbuch enthaltenen Bestimmungen iiber
die sogenannten selbstéandigen und dauernden Rechte, ins-
besondere durch die Bestimmungen tiber das Baurecht, durch-
brochen.

GemaB Artikel 675 ZGB kénnen Bauwerke, die auf fremdem
Boden eingegraben, aufgemauert oder sonstwie dauernd auf
oder unter der Bodenflache mit dem Grundstick verbunden
sind, einen besonderen Eigentimer haben, wenn ihr Bestand
als Dienstbarkeit in das Grundbuch eingetragen ist. Das Ge-
bilde, das wir als Baurecht vor uns haben, unterscheidet sich
auBerlich durch nichts von einem gewo6hnlichen Gebaude. Der
Unterschied ist nur grundbuchtechnischer Art. Das normale
Grundstiick setzt sich aus Grund und Boden und der Baute zu-
sammen. Die Bestellung eines Baurechts an einzelnen Stock-
werken eines Gebiudes nach Art. 675, Abs.2, ZGB ist aus-
geschlossen.

Es gibt in der Schweiz kein Grundstiick, fiir das nicht irgendeine
rechtsgeschiiftliche oder gesetzliche Eigentumsbeschrdnkung zu-
trifft. Ich denke da vor allem an die nachbarrechtlichen Bestim-
mungen des Zivilgesetzbuches, an die Baureglemente, Aligne-
mentspldne usw. Dieses Gebiet ist so vielgestaltig, daf es zu weit
fiihren wiirde, es auch nur in groben Ziigen darstellen zu wollen.
Immerhin méchte ich hier wenigstens noch kurz Dienstbarkeit
oder Servitut erwdhnen, wodurch ich mir eine teilweise Beherr-
schung eines Grundstiicks sichern kann. Andererseits laft sich
der Grundeigentimer durch die Einrdumung einer Dienstbarkeit
eine Beschrédnkung seiner Eigentumssphére gefallen. Es gibt viele
Dienstbarkeiten. Weil ich es hier mit Architekten zu tun habe,
erwéhne ich als Beispiele das Uberbaurecht und das Benutzungs-
recht.

Im heute giiltigen Gesetz sind die Grundeigentumsformen um-
schrieben mit

Alleineigentum,

Miteigentum,

selbstandigem Baurecht;

wobei wir mitvoller Absicht das « Gesamteigentum» weggelas-
sen haben.

Diese drei Formen sind, wie ich mir das vorstelle, vom damali-
gen Gesetzgeber so gedacht gewesen, daB sie alle gleich-

"berechtigt sind und auch gleich von uns benutzt werden kon-

nen. Die Praxis hat aber gezeigt und zeigt das sehr deutlich,
daB das Alleineigentum sehr groB geschrieben ist, und das
Miteigentum - das kénnen Sie auf der Zeichnung kaum mehr
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lesen - ist ganz klein. Es ist so unpraktisch zu benutzen, daB
man es eben nicht mehr benutzt hat oder nur dann, wenn man
unbedingt etwas regeln muBte, das nur mit diesem Paragra-
phen im Gesetz geregelt werden konnte. Das selbstandige
Baurecht wird, wie Sie wissen, heute ziemlich viel angewandt.
Die Servitute. Wir erwahnen jetzt noch das «Uberbau-» oder
«Benutzungsrecht». Wir haben zwei Eigentiimer.

Der Eigentiimer des einen hat von dem Eigentiimer des ande-
ren Hauses das « Uberbaurecht» erhalten, sein Haus iiber des-
sen Haus zu bauen, sowie das «Benutzungsrecht», das Dach
des fremden Hauses als Dachgarten oder Terrasse zu be-
nutzen.

Dies ist eine Mdglichkeit, die gerade in den letzten Jahren viel
angewandt worden ist, und zwar so weit, daB3 sie eigentlich
nicht mehr ganz dem entspricht, was der Gesetzgeber be-
zweckte. Es gibt heute Anlagen wie zum Beispiel die Terrassen-
héuser in Zug, bei denen ein Eigentiimer vielleicht nur noch
einen Quadratmeter eigenen Bodens hat und seine ganze
Wohnung auf dem anschlieBenden Grundstiick. Aber von die-
sem einen Quadratmeter ist er noch Grundeigentiimer und
damit im Grundbuch eintragungsfahig. Auf diese Art und
Weise ist bereits eine Art Stockwerkeigentum erreicht worden.
Man kann ja die Hauser vermehren; es kann noch ein drittes
und viertes dahinter aufgestellt werden, und immer staffelt sich
das eine Uber das andere.

Gibt es bei solchen Formen nicht sehr groBe Schwierigkeiten in
bezug auf Unterhalt einer solchen Baute ? Wer muf3 nun zum Bei-
spiel die Betonplatte flicken, die zwischen zwei (ibereinanderlie-
genden Wohnungen liegt? Die Hauseigentiimer miissen sich da
einig werden. In den Dienstbarkeitsvertrdgen wird man das regeln.
Die Schwierigkeiten kann man sicher im Reglement iiberwinden.
Aber wie Sie sehen, sind das sehr komplizierte Verhéltnisse, und
dann haben sich ja auch sehr viele bis heute gescheut, alles kon-
sequent anzuwenden.

Der Miteigentiimer

Sie sehen einen Bauernhof. Hier ist der Bauer mit seiner Kuh
und daneben sein Bruder mit seiner Kuh. Sie bewirtschaften
gemeinsam den Hof und sind «Miteigentiimer» zu einem Zwei-
tel am ganzen Hof samt Inventar. Es ist zu bemerken, daB sie
den Hof nicht geerbt haben, sonst wiirden sie eine Erben-
gemeinschaft bilden und waren demzufolge «Gesamteigen-
timer». Aber sie haben den Hof gemeinsam gekauft als «Mit-
eigentlimer». In solchen Fallen wird auch oft das Inventar ge-
meinschaftlich gekauft, also das Heimwesen mit Schiff und
Gschirr, wie wir sagen.

Nachdem wir nun wissen, welche Formen des Grundeigentums

heute bestehen, machen wir Sie bekannt mit der neuen Gesetz-

gebung lber Miteigentum und Stockwerkeigentum.

Der vom Bundesrat der Bundesversammlung vorgelegte Ent-

wurf vom 7. Dezember 1962 bringt

1. eine Revision der bisher giiltigen Bestimmungen des ZGB
tber das Miteigentum;

2. Bestimmungen tliber die Wiedereinfihrung des Stockwerk-
eigentums.

Die heute noch geltenden Bestimmungen (iber das Miteigentum
sind mangelhaft und unzulédnglich.

Das Miteigentum an Gebduden funktioniert in vielen Féllen nur
sehr schlecht oder iiberhaupt nicht und ist die Quelle nicht enden-
der Streitigkeiten. Insbesondere geniigen diese Bestimmungen
nicht, um das Interesse eines Miteigentiimers an der guten Unter-
haltung und zweckméfigen Verwaltung eines Gebdudes gegen
Gleichgtiltigkeit oder Widersetzlichkeit eines anderen Miteigen-
tiimers zu schiitzen. Eine Revision dieser Bestimmungen dréngte
sich deshalb auf. Nun zum

Stockwerkeigentum

Es lag nahe, als Grundlage fiir das Stockwerkeigentum das

Stockwerkeigentum - eine neue Méglichkeit

Miteigentum zu benutzen.Diesistdenn auch geschehen,indem
das Stockwerkeigentum als besonders ausgestaltetes Mit-
eigentum dargestellt wird.

Im neuen Artikel 712a des ZGB wird das Stockwerkeigentum
wie folgt definiert:

«Stockwerkeigentum ist der Miteigentumsanteil an einem
Grundstick mit dem Inhalt, daB der Miteigentiimer das Recht
hat, bestimmte Teile eines Gebaudes ausschlieBlich zu be-
nutzen und innen auszubauen. Der Stockwerkeigentiimer istin
der Verwaltung, Benutzung und baulichen Ausgestaltung sei-
ner eigenen Raume nur so weit beschrankt, als er keinem an-
deren Stockwerkeigentiimer die Ausiibung des gleichen Rechts
erschweren und die gemeinschaftlichen Bauteile, Anlagen und
Einrichtungen in keiner Weise beschadigen oder in ihrer Funk-
tion und duBeren Erscheinung beeintrachtigen darf.»

Die Besonderheit in der Ausgestaltung des Miteigentums besteht
darin, daf§ zum Inhalt des Miteigentumsanteils die ausschliefliche
Benutzung, der Unterhalt und der innere Ausbau eines bestimm-
ten Stockwerks gehéren, also von Gesetzes wegen. Das Stockwerk-
eigentum ist deshalb nichts anderes als das ausschliefliche Nut-
zungsrecht an bestimmten Teilen eines Gebdudes beim Vorliegen
eines Miteigentumsverhéltnisses. Das Stockwerk beziehungs-
weise die Wohnung bildet im Gegensatz zu der Vorstellung des
Laien nicht ein besonderes Eigentumsobjekt, sondern nur ein be-
sonderes Objekt der Nutzung, Verwaltung und des Innenausbaues.
Sondereigentum im elgentlichen Sinne, also Alleineigentum, gibt
es in der Stockwerkeigentumsordnung nicht.

Ich habe eine Frage: Als Miteigentimer dieses Hauses mit
einem Sonderrecht an einer Wohnung habe ich in dieser Woh-
nung auch ein Lavabo. Sind nun tatséchlich alle anderen Be-
wohner Miteigentiimer dieses Lavabos? Kann ich das Lavabo
verkaufen und den Erlés behalten, oder muB ich ihn mit den
anderen Miteigentiimern teilen? In einer modern ausgebauten
Stockwerkwohnung sind viele Dinge beweglich, wie zum Bei-
spiel die Kiiche, Wandschranke, Wandelemente usw. Ich stelle
mir vor, daB das Haus - wie das allgemein tblich ist - in allen
vier Wohnungen die gleichen beweglichen Bauteile hat und
mit ihnen verkauft worden ist. Es haben also alle bezahlt.
Dann gehért es auch allen. Werden jedoch - und ich glaube, das
ist eine Folge des Stockwerkeigentums - die Wohnungen nicht
ausgeftillt, sondern verkauft, bevor sich die beweglichen Bauteile
in ihnen befinden, dann ist der Eigentimer der Wohnung Allein-
eigentiimer der beweglichen Teile, die er auf seine Rechnung und
seine Kosten in die Wohnung hat versetzen lassen.

Noch eine Frage: Nehmen wir an, die Wohnung im ersten Stock
rechts, von derwirvorhin gesprochen haben, ist eine 6-Zimmer-
Wohnung. Kann der entsprechende Miteigentiimer nun sein
Sonderrecht unterteilen, zum Beispiel eine 2-Zimmer-Woh-
nung und eine 4-Zimmer-Wohnung schaffen und die 2-Zimmer-
Wohnung an einen Dritten verkaufen? Ich kann mir diese Un-
terteilung vorstellen, wenn die Vorschrift vom eigenen Zugang
erfillt ist.

Die Einteilung, die Anteilberechtigung ist beim Miteigentum
etwas anders als beim Stockwerkeigentum. Beim Miteigentum
haben wir als Anteile Bruchteile: ein Viertel, ein Drittel usw. Beim
Stockwerkeigentum haben wir als Anteile Wertquoten.

Diese Anteile bleiben nicht gleich, sondern es muf jeder einzelne
Teil, jede einzelne Wohnung, jedes einzelne Stockwerk nach dem
eigenen Wert bestimmt werden. Es kénnen ganz verschiedene
Werte entstehen, zum Beispiel mit Riicksicht auf die Etagenhéhe,
die Besonnung usw. Diese Wertquoten missen bei der Begriin-
dung des Stockwerkeigentums festgelegt sein; sie d@ndern sich
spéter nicht mehr. Sie sind deshalb so wichtig, weil die Kosten-
beitrdge eines jeden Miteigentimers nach diesen Wertquoten be-
stimmt werden.

Wenn eine Nacheinteilung im Einverstdndnis aller Eigentimer
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gemacht wird, kénnen jedoch die Wertquoten geéndert werden.
Ein Stockwerkeigentiimer kann aber nicht selbst sein Stockwerk
aufteilen, ohne daf alle anderen zustimmen.

Gewip kénnen auch mehrere Personen — zum Beispiel durch Erb-
schaft oder Kauf — Eigentiimer eines einzelnen Stockwerks wer-
den. Sie besitzen dann aber lediglich ideelle Quoten — die Einheit
als solche bleibt unverdnderlich und damit auch ihre Wertquote.

Wie wir nun wissen, ist Stockwerkeigentum besonders aus-
gestaltetes Miteigentum. Nun ist es aber sicher so, daB die
meisten Leute lieber etwas Kleineres allein zu Eigentum haben
mdochten als etwas GréBeres mitanderen zusammen. Damit es
zu Miteigentum kommt, muB3 ein Zwang da sein. In einer sol-
chen Zwangslage befinden wir uns heute.

Aus anderen Griinden hatte sich im Mittelalter ebenfalls eine
solche Zwangslage ergeben. Die bestehenden Stadtmauern
wurden zu eng, und um damals Biirger zu sein, muBte man
Grundeigentum haben.

Sollten die Baureglemente eine héhere Ausnutzung erzwingen ? -
Wie wir gesehen haben, ist der Einzelne in einem starken Konflikt:
einerseits moéchte er die Natur gerne erhalten, andererseits eben
am liebsten auf seinem eigenen Grundstiick, das heifit: niedere
Ausnutzung. Daf es sehr schwierig ist, dieses Einzelinteresse mit
einem Reglement zu unterdriicken, erkennt man an den Entwick-
lungen unserer Gemeinden. Es wére ja sicher im Interesse der
Allgemeinheit und damit auch jedes Einzelnen als Teil der All-
gemeinheit, wenn sich unsere Dérfer etwas rationeller entwickeln
wirden, da$ man ndher zusammen baut und nicht in der ganzen
Gemeinde zerstreut. Mir ist aber keine Gemeinde in der Schweiz
bekannt, die dies hat realisieren kénnen, obgleich alle wissen, da8
es besser ware allein schon wegen Erstellung und Unterhalt von
Straflen, Kanalisation, Wasserleitungen usw. Baureglemente wer-
den vom Konsumenten gemacht und gehorchen deshalb der
Nachfrage und nicht der Idee eines Planes.

Der einzige Faktor, der dem Einzelinteresse, moglichst viel
Natur ums eigene Haus zu haben, entgegentritt und das Ge-
samtinteresse, moglichst wenig Land zu tberbauen, férdert,
ist die Verteuerung des Bodens.

Ein einfacher Nenner fiir ein sehr komplexes Problem. Fiir den
Einzelnen ist diese Verteuerung des Bodens sicher ein Ubel,
fir die Gemeinschaft jedoch in gewissem Sinne ein Vorteil -
auf jeden Fall kénnen wir sagen: in unserer wirtschaftlichen
Organisation ein gut funktionierender Regler, denn die Ver-
teuerung des Bodens erhoht die Ausnutzung dieses Bodens
unter dem Druck der Kaufer.

Wir vergleichen den Index unserer Lebenshaltungskosten mit
dem der Baukosten.

Unsere steigenden Lebenshaltungskosten stellen ein Mittel
dar zwischen den Kosten fiir den Coiffeur als lohnintensivstem
Beruf und den Kosten fiir den Kiihlschrank als hochindustriali-
siertes Produkt, das sich, ebenso wie zum Beispiel das Auto,
standig verbilligt. Die Baukosten auf Grund der heute mog-
lichen Baumethoden liegen zwischen dem durchschnittlichen
Lebenskostenindex und dem Index der Kosten fiir den Coiffeur.
Das Bauwesen ist noch sehr lohnintensiv.

Wir hoffen, daB wir uns heute an einem Wendepunkt befinden.
Man kann im Baukostenindex bereits feststellen, daB eine Indu-
strialisierung beginnt, die sich besonders in den Innenausbau-
kosten abzeichnet, nachdem diese wesentlich weniger gestie-
gen sind als die Rohbaukosten. Wir glauben, daB die Kurve
vielleichtin der gezeichneten Form verlaufen kénnte. Wenn das
Bauwesen einmal geniigend rationalisiert ist, kdnnten seine
Kosten wieder unter die der Lebenshaltung sinken.

Im Jahre 1938 verdiente ein Bundesbeamter der Klasse 5im Monat
Fr.900.-. Damals konnte er ein Grundstiick von rund 1000 m?
fir Fr.8.-/m* kaufen und ein Haus mit 1000 m® & Fr. 75.—|m*
bauen. Der Baukostenindex war 100.

Im Jahre 1945 verdiente der gleiche Beamte Fr. 1100.— monatlich.
Fiir das Grundstiick von rund 1000 m* mupte er bereits Fr. 15.—|m?
bezahlen. Unter Berlicksichtigung seines gestiegenen Lohnes und
der gestiegenen Baukosten konnte er noch ein Haus von 680 m?
a Fr. 125.-|m® bauen. Der Baukostenindex war auf 170 gestiegen.
Im Jahre 1955 verdiente der Beamte Fr.1400.— monatlich. Sein
Grundstiick von 1000 m? kostete Fr. 40.—[m?. Mit dem verbleiben-
den Geld konnte er noch 690 m* a Fr. 155.—-/|m® bauen.

Der Baukostenindex betrug 205.

Im Jahre 1963 verdient der Beamte Fr.1970.— monatlich. Die
1000 m* Land kosten jetzt Fr. 120.—-|m?. Er kann sich noch ein Haus
von 290 m*® a Fr. 205.—|m® bauen; das ist noch ungeféhr das Dach.
Der Baukostenindex ist 275.

Als ein Merkmal unserer heutigen Zwangslage miissen wir
feststellen, da3 immer weniger Einzelpersonen Grundeigentum
erwerben. Der Boden geht mehr und mehr in das Eigentum von
Immobilien-, Versicherungs- und anderen Gesellschaften (iber.
Wenn wir als Einzelpersonen heute noch Grundeigentum erwer-
ben mdchten, bietet uns das Stockwerkeigentum eine gute
Mbéglichkeit.

Wir fragen aber jetzt nach den Griinden, weshalb der Einzelne
lieber Eigentlimer als Mieter sein mochte:

Man kann seine Behausung nach der eigenen Wohnidee ge-
stalten. Das Diktat des Eigentiimers — Verbote und Regle-
mente - gibt es nicht mehr. Es kann einem kein Mietvertrag ge-
kiindigt werden.

Im Zuge der Arbeitszeitverkiirzung sind Eigenleistungen bei
der Erstellung und vor allem beim Unterhalt méglich. Man
wohnt billiger, weil das eigene Geld in einer Liegenschaft wert-
bestandig angelegtist. Die Amortisation der 2. Hypothek zwingt
einen zu Ricklagen, die eine sehr wertvolle Reserve bilden fiir
Krankheit, Unfall, berufliche Umstellungen, Studien und Alter.
Fir Gewerbetreibende und Inhaber von Verkaufslokalen kommt
noch hinzu, daB oft viel Geld in das gemietete Lokal investiert
werden muf3, was bei einer Kiindigung zu Verlusten fiihrt. Mit
dem Umziehen geht auch ofteine mitviel Miihe erworbene orts-
gebundene Kundschaft verloren.

Ich glaube, daf8 daneben auch vom Gemeinwohl, von der All-
gemeinheit, vom Staat aus eine breitschichtigere Verteilung des
Eigentums zu begriiBen ist. Ganz abgesehen von volkswirtschaft-
lichen Vorteilen kann doch behauptet werden, daf sich der Grund-
eigentiimer fast regelméafig dem Gemeinwesen gegendiiber stérker
verpflichtet fihlt und ein vermehrtes Interesse an den 6&ffent-
lichen Angelegenheiten zeigt. Dies schon aus dem einfachen
Grund, weil er sich durch den Erwerb von Grundeigentum regel-
maépig fir ldngere Zeit festlegt und die GewiBheit hat, nicht schon
in wenigen Monaten wieder wegziehen zu miissen. Die positiven
Auswirkungen in wirtschaftlicher, sozialer und staatspolitischer
Hinsicht sind meines Erachtens dazu angetan, die Wiedereinfiih-
rung des Stockwerkeigentums auch von der Allgemeinheit aus zu
begriifen.

Wir kdnnen den Boden nicht vermehren und ihn auch nicht
dorthin transportieren,wo wir ihn eigentlich haben sollten.Wir
kénnen leider keine Baume pflanzen, die Parzellen tragen.

Ein heute neu erstelltes Mehrfamilienhaus von 8 bis 12 Woh-
nungen, wohl eines der kleinsten heute erhéltlichen neuen
Renditenobjekte, kostet 1 Million, braucht also eine Investition
von 300000 Franken. Das liegt weit (iber dem, was sich der
groBte Teil der Bevélkerung ersparen oder ererben kann. Fir
den normalen Sparer stehen nur Anlagemdéglichkeiten zur
Verfligung, die heutzutage schlechter verzinst werden, als die
jahrliche Geldentwertung ausmacht.

Wenn nun aber das Stockwerkeigentum eingefiihrt ist, stehen
Einheiten zum Kauf zur Verfiigung mit einem Eigenkapital-
bedarf von rund 40000 Franken. Es kénnen also wesentlich
mehr Leute «spekulieren». «Spekulation» ist ja nur fiir die-
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jenigen ein Ubel, die nicht mitmachen kénnen. Das Stockwerk-
eigentum ermoglicht mehr Leuten, mitzumachen. Der Klein-
sparer hat wieder die Mdglichkeit, sein Erspartes in einer Lie-
genschaft anzulegen.

Das Bedtirfnis nach Stockwerkeigentum scheint also gegeben.
Als néchstes stellen wir uns nun die Frage, welche Folgen und
Auswirkungen die Gesellschaft von der Wiedereinfiihrung des
Stockwerkeigentums zu erwarten hat.

Es ist allgemein bekannt, daf sich unsere Stidte mit der raschen
Entwicklung der Technik, der Erh6hung des Lebensstandards und
unter dem Druck immer wechselnder Bed(irfnisse sehr rasch ver-
dndern sollten. Sie wissen aber auch, daf8 diese Anpassung der
Stadt an unsere heutigen Bediirfnisse bei uns sehr langsam vor
sich geht; dies vor allem wegen des Respekts, den wir Schweizer
vor dem Privateigentum haben.

Abgesehen von Strafenverbreiterungen und neuen Strafenfiih-
rungen, die mit Expropriation durchgesetzt werden kénnen, voll-
zieht sich der Strukturwandel unserer Stidte dadurch, daB die
Eigentiimer von élteren Liegenschaften ein Interesse haben, diese
zu verkaufen oder abzureifen und Neubauten zu erstellen. Dieses
Interesse kann gesteuert werden, zum Beispiel durch die Méglich-
keit, die Grundstiicke intensiver auszunutzen. Diese letztere Art
der Anpassung an neue Bediirfnisse wird aber bei Gebduden mit
Stockwerkeigentum sehr selten funktionieren, da unter den 24
Miteigentimern immer einer ist, der seinen Anteil nicht verkaufen
will. Es besteht aber keine Méglichkeit, ihn dazu zu zwingen.

Es scheint uns nicht anders vorstellbar, als daf bei einer starken
Aufsplitterung des Eigentums die Verfiigung tiber das Eigentum
mehr und einschneidender beschrdnkt werden muf, damit die
notwendigsten Bediirfnisse der Gesellschaft (iberhaupt noch be-
friedigt werden kénnen.

DaB wir im Stadtebau nicht sehr gut vorwartskommen, liegt
sicher zu einem wesentlichen Teil am stark verteilten Besitz
und an dem groBen Schutz des Eigentums in unserem Land.
Es liegt jedoch nicht nur daran, sondern wir wissen auch gar
nicht, wie unsere Stadte eigentlich aussehen sollten. DaB wir
das nicht wissen, hat wiederum die gleiche Ursache. Nachdem
wir keine oder bis jetzt nur sehr wenige Experimente machen
konnten, ist auch die ideelle Entwicklung des Stadtebaues sehr
stark gehindert. Aus diesen Griinden sehen wir das Stock-
werkeigentum nicht sehr gerne. Wir glauben aber, daB seine
negativen Auswirkungen hinsichtlich der Planung im Stadte-
bau vielleicht durch eine Einschrankung des Eigentums korri-
giert werden konnten, zum Beispiel durch weitergehende Ex-
propriationsrechte, so dall der Eigentiimer dem heutigen Mie-
ter etwas naher riickt.

Grundrente 1953 bis 1963
Bau- und Landkosten 1953 eines Hauses von 500 m?® auf 600 m?
Land

EE
Baukosten 500 m* a Fr.140.-  70000.-
Landkosten 600 m* a Fr. 50.- 30000.—
Liegenschaft 100000.-
Investiertes Kapital (Eigenkapital) 30000.-
Verkaufspreis 1963

Fr.
Baukosten 500 m* a Fr.200.- 100000.—
Wertverminderung durch
Alter 209 von Fr. 70000.— — 14000.-
Landkosten 600 m* a Fr.150.-  90000.-

176 000.—

Gewinn bei Verkauf 776000.—
Gewinn pro Jahr 7600.—

Das Eigenkapital von 30000 Franken wirft pro Jahr 7600 Franken

Stockwerkeigentum - eine neue Moglichkeit

= 259% ab; dazu kommen 7% Rendite aus den Mietzinsen bei
einer Bruttorendite von 5,8%; dies ergibt eine
Grundrente von 32%.

Wenn ich heute 100000 Franken in einer Liegenschaftinvestiere
und die Liegenschaft nach zehn Jahren verkaufe, erziele ich
unter Hinzurechnung des Gewinns einen durchschnittlichen
Jahreszins von 32%. Diesen Zins bezeichnet man als Grund-
rente. Es ist also ein ganz eintragliches Geschéft, mit Liegen-
schaften zu handeln.

Die hohe Grundrente ergibt sich aber nicht dadurch, daB die
Mietzinse tibersetzt sind. Sie sind es nicht. Der Eigentiimer des
Hauses ist selbst vollig unbeteiligt daran, da3 er so viel ver-
dient. Der hohe Prozentsatz entsteht automatisch durch die
Verteuerung des Bodens.

Man kann von diesem Hausbesitzer nicht sagen, daff er seinen
Mieter ausbeutet. Der Mieter wird aber ausgebeutet durch die
Bedingungen auf dem heutigen Liegenschaftsmarkt.

Diese Bedingungen gestalten sich nicht von selbst, sondern wer-
den durch die Gesellschaft, durch uns alle, geschaffen. Daf eine
solche Grundrente von 32% (iberhaupt méglich ist, scheint uns
ein Zeichen daftir, daf8 die Eigentiimer stdrker sind als die grofe
Zahl der Mieter. Durch das Stockwerkeigentum wird aber die
Zahl der Eigentiimer noch vermehrt.

Mit der Einfiihrung des Stockwerkeigentums ist anzunehmen,
daB folgende Personen ein Stockwerk erwerben werden:
diejenigen, die bis heute ein Einfamilienhaus gebaut hatten, es
aber unter den heutigen Bedingungen nicht mehr vermogen;
diejenigen, die eine kleine Einheit besitzen méchten (1-, 2- oder
3-Zimmer-Wohnung). Eine solche Einheit auf eigenem Grund
und Boden zu bauen, ware ja sehr unwirtschaftlich;

diejenige Vermogensklasse, die durch die Preisdifferenz von
Einfamilienhaus und Wohnung in die Lage versetzt wird,
Grundeigentum zu erwerben;

diejenigen, die gerne in der Nahe des Stadtzentrums wohnen
mochten, dort aber kein Einfamilienhaus mehr bauen kénnen;
diejenigen, die gerne ihr Geld in einer Liegenschaft anlegen
mochten, aber weniger als 300000 Franken investieren kénnen;
alle Selbstandigerwerbenden fiir ihre Arbeitsraume, wenn sie
‘es vermdgen und sich ihr Betrieb so stabilisiert hat, daB sie
seine Entwicklung ungefahr voraussehen kénnen.

Nach unserer Schétzung diir fte sich die Zahl von 12% der Woh-
nungen, die im Jahre 1950 Eigentum der Bewohner waren, in den
ndchsten Jahren dank der Einfiihrung des Stockwerkeigentums
auf etwa 15% erhShen. Eine weitere Verbreitung der Eigentums-
wohnung ist unter den gegenwdrtigen wirtschaftlichen Bedin-
gungen nicht zu erwarten, da gar nicht viel mehr Leute (berhaupt
in der Lage sind, eine Wohnung zu finanzieren. Es ist aber durch-
aus moglich, daf8 unter anderen wirtschaftlichen Bedingungen,
insbesondere durch bessere Finanzierungsmdglichkeiten, diese
Zahlen verédndert werden. In Briissel zum Beispiel werden heute
90% aller Wohnungen als Eigentumswohnungen gebaut.

Die Zahl der Grundeigentiimer wird also durch die Einfiihrung
des Stockwerkeigentums nicht sehr stark vermehrt.

Wir wollen nun tber das Produkt «Wohnung» sprechen und
von dort Uber verschiedene Stufen bis zu den neuen Méglich-
keiten im Stédtebau vordringen, die uns das neue Gesetz bie-
tet. Die Wohnung zerlegen wir in folgende Teilprobleme:

die Abgrenzung gegen den Nachbarn und die o6ffentliche
Sphare;

die Wohnung selbst;

den AuBenraum vor der Wohnung.

Wir werden eine Reihe von Forderungen skizzieren, die zum
groBten Teil aber nur erfillt werden kénnen unter der An-
nahme, da3 in eine Eigentumswohnung mehr investiert werden
darf als in eine entsprechende Mietwohnung unter den heuti-
gen Marktbedingungen. Nach den bis heute gemachten Erfah-
rungen darf man mit Sicherheitannehmen, da3 ein Kaufer einer
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Wie groB kann er fiir seinen Lohn im Jahre 19..,19..,19..,19.. und
19.. bauen?

Quelles cubatures peut-il encore choisir avec son salaire?

What can he build for his salary?

10, 11

Wohnung in einem Wohnhaus von konventioneller Einteilung
Appartement dans une maison de rapport a répartition conventionnelle
Flat in a conventionally subdivided residential building

12-14

Wachsende Freiheit des Grundrisses

La disposition de la superficie devient plus libre
Growing groundplan freedom

15

Wohnblock in Lutry (Projekt: Atelier 5, Bern); WohnungsgroBe vom
Kéaufer wahlbar

Unité résidentielle a Lutry; la grandeur de I'appartement est au choix de
I'acheteur

Residential block in Lutry; the future owner is at liberty to choose the
size of his flat

16

Lutry; Flexibilitat innerhalb der Wohnung

Lutry; aménagement flexible dans le cadre de I'appartement
Lutry; flexibility within the flat itself

Wohnung bereit ist, mehr zu bezahlen als ein Mieter — selbst-
verstandlich unter der Bedingung, daB3 er einen entsprechenden
Gegenwert erhalt.

Diese Annahme ist auch deshalb berechtigt, weil der Mieter seine
Wohnung sehr oft als ein Ubergangsstadium betrachtet. Man
bleibt, bis man etwas Besseres findet. Obgleich man eine Eigen-
tumswohnung durch Verkauf ebenfalls wechseln kann, betrachtet
man sie doch in der Regel als etwas Definitiveres und den Verkauf
und damit den Wechsel eher als einen Ausnahmefall. Es ist gut
méglich, daB sich ein Eigentiimer einer Stockwerkwohnung am
Anfang finanziell etwas stédrker mit seiner Wohnung belastet als
ein Mieter, weil er die GewiBheit hat, daf3 er doch in ein paar Jah-
ren wegen der steigenden Lebenskosten und der Amortisation
seiner Hypotheken einen voraussichtlich giinstigeren Zins haben
wird als dann, wenn er Mieter geblieben ware.

Wir kénnen also auch ganz allgemein unter Verwendung des
Mottos «Wer zahlt, befiehlt» annehmen, daB der Kaufer einer
Wohnung auf die Entwicklung des Wohnungsbaues mehr Ein-
fluB haben wird als der Mieter. Er hat die Tendenz, auf [angere
Sicht hin und damit groBzigiger zu disponieren. Privates Kapi-
tal ist intelligenter als dasjenige groBer Kapitalgesellschaften
die nicht fiir sich bauen, sondern fiir Mieter. Es ist sicher so,
daB derjenige, der fiir sich und seine Familie baut, nicht nur
die Vermietbarkeit und die Rendite in den Vordergrund stellt.
Ich glaube, daf - ganz generell gesagt - die knappen Dimensionie-
rungen unserer Wohnungen, wie sie heute zwangsldufig gemacht
werden miissen, auf die Dauer gesehen nicht 6konomisch sind.
Wir erhéhen unseren Lebensstandard sicher mit der Zeit, und wir
&ndern unsere Lebensgewohnheiten. Zu kleine Wohnungen wer-
den nach Ablauf von etlichen zehn Jahren unbrauchbar, verlieren
ihren kommerziellen Wert und miissen abgebrochen werden.
Diese Tendenz kann man bereits heute beobachten. Seriése Bau-
gesellschaften, die groBe Blocks erstellen, gehen schon dazu (iber,
mindestens die Quadratmeter der Wohnung hinaufzusetzen und
die Zimmer etwas grofer zu gestalten.

Unsere Forderung ware zum groBten Teil auch fir die Miet-
wohnung aufzustellen. Wir wissen aber, daB die heutigen Miet-
zinse bereits ein Maximum darstellen und nur sehr schwer mit
zuséatzlichen Forderungen belastet werden kénnen. Durch die
Méglichkeit, Stockwerke zu erwerben, wird aber privates Kapi-
tal fiir den Wohnungsmarkt frei, und dieses Kapital kann — wie
gesagt - etwas groBziigiger angelegt werden als das Geld einer
groBen Gesellschaft, das sofort eine bestimmte Rendite tragen
muB. Deshalb bringen wir diese Forderung unter dem Titel
«Stockwerkeigentum - eine neue Méglichkeit», da sie tatsach-
lich durch diese neue Finanzierungsart erreicht werden kann.
Gegen die Wiedereinfihrung des Stockwerkeigentums wurde als
Hauptargument vorgetragen, es bestehe die Gefahr, daf3 die Be-
wohner Streit miteinander haben werden. Diese Befiirchtungen
sind zu verstehen; schlieflich miissen sich die Eigentimer (ber
das gemeinsame Miteigentum einigen und werden wegen der
stdrkeren Bindung an ihre Wohnung ihre Interessen viel hérter
vertreten als Mieter. Die méglichen Reibungsfléchen sind durch
eine kluge und sehr ausfiihrliche Gesetzgebung (iber die Verwal-
tung des Miteigentums stark reduziert worden. In erster Linie soll
aber der Bau so konzipiert werden, daf§ méglichst wenig Ursachen
bestehen, sich iiber seinen Nachbarn zu drgern. Wie Sie eingangs
gehort haben, steht im Gesetz:

«Wer Eigentimer einer Sache ist, kann in den Schranken der
Rechtsordnung (iber sie nach seinem Belieben verfiligen. Er hat
das Recht, sie von jedem, der sie ihm vorenthélt, herauszuver-
langen ...»

Und jetzt kommt das Wichtigste:

«...und jede ungerechtfertigte Einwirkung abzuwehren.»
Mitdiesem Artikel hat der Eigentiimer ein wesentlich kraftigeres
Rechtsmittel in der Hand, um gegen seinen Nachbarn vor-
zugehen, als der Mieter, der sich nur auf die Hausordnung und
eventuelle Polizeiverordnungen berufen kann. Aus diesen
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Griinden muB die Grenze zum Nachbarn besonders scharf ge-
zogen werden. Man sollte méglichst unabhangig von ihm woh-
nen kénnen. Wir miissen beim Stockwerkeigentum besonders
darauf achten, daB Anderungen in der einen Wohnung den
Besitzer oder Eigentimer der anderen Wohnung nicht beein-
trachtigen. Wenn der eine Eigentiimer seine sanitaren Installa-
tionen andern will, sollen nicht die Leitungen des ganzen Hau-
ses abgestellt werden missen. Wir miissen also separate
Regulier- und Abstellvorrichtungen einbauen.

Wie die Grenze zum 6ffentlichen Raum aussehen soll, hdngt weit-
gehend davon ab, wie dieser Raum ausgebildet wird. Unter ffent-
lichem Raum verstehen wir Treppenhéduser, Korridore, Lauben-
génge usw. Unser Verhiéltnis zur Offentlichkeit ist ein anderes als
zu unserem Nachbarn. Der 6éffentliche Raum wird nicht aus-
schlieflich durch einen anderen benutzt, sondern auch von uns
selbst. Auch von unseren Freunden und Besuchern. Unsere Kin-
der benutzen ihn als Spielplatz. Die akustische und optische
Trennung sollte natiirlich auch da optimal sein. Es wére aber
sicher erwiinscht, wenn die Isolation, die gleichzeitig eine Isolie-
rung bedeutet, zeitweilig durchbrochen werden kénnte, mit ver-
schlieBbaren Offnungen zum Beispiel. Solche Lésungen bedingen
allerdings, daf der 6ffentliche Raum etwas grofziigiger gestaltet
wird.

Der Eigentiimer kann nur lber das verfligen, was veranderbar,
was flexibel ist. Eine méglichst weitgehende Flexibilitat ist also
gleichzusetzen mit einer méglichst weitgehenden Verfligbar-
keit iiber das Eigentum. Es gibt zwei Hauptforderungen, die die
Flexibilitat wiinschenswert machen: die Flexibilitat wéahrend
der Bauzeit zur Anpassung der WohnungsgréBe und Woh-
nungsunterteilung an die Wiinsche der spateren Hauskaufer
und die dauernde Flexibilitat zur Anpassung an familidre Ver-
anderungen.

Die Flexibilitat in der Wohnung ist ein alter Wunschtraum der
Architekten. DaB3 dieser Traum bis jetzt in Mietwohnungen nie
hat verwirklicht werden kénnen, ist eine Frage der technischen
Entwicklung. Es kommt heute noch zu teuer, und der Woh-
nungsmarkt ist - wie schon gesagt wurde - dermaBen eng, da
man sich keinen Luxus leisten kann. Der Mieter mochte wohl
seine Wohnung auch nicht wesentlich verandern, weil er viel
leichter wechseln kann und auBerdem nicht gern Geld in seine
Wohnung investiert, da er riskiert, bei einer Kiindigung seine
Investition wieder zu verlieren. Der Mieter ist heute ein Nomade.
Es gibt unter Architekten und Stadtebauern zwei grundsétzlich
verschiedene Meinungen, die mit den Worten «Nomadentum»
und «Flexibilitat» bezeichnet werden kénnen.

Nomadentum heift: man zieht hdufig um, man wéhlt seine Woh-
nung nach der Lage seines Arbeitsplatzes, nach den Familien- und
Verdienstverhéltnissen, und wechselt seine Wohnung, wenn sich
eine dieser Bedingungen verédndert. Flexibilitdt heiBt: man wahlt
sich eine Wohnung in tragbarer Distanz von seinem Arbeitsort
und pafit diese Wohnung den verédnderlichen Familien- und Ein-
kommensverhéltnissen an.

W(irde man aus der heutigen Situation auf Grund der bestehenden
Bauten im statistischen Verfahren einen SchluB ziehen, mifte
man sagen, daf3 der Stéddter ein Nomade ist, da der alte Gedanke
der Flexibilitdt offensichtlich nicht verwirklicht worden ist. Zwei
Verdnderungen sprechen aber sehr zugunsten der Flexibilitét, so
daB wir sicher berechtigt sind, diese Frage wieder aufzuwerfen:
die Einfiihrung des Stockwerkeigentums und die Mdglichkeit,
verdnderbare Wohnungseinheiten auf dem Markt zu giinstigen
Preisen zu erhalten.

Es ist klar, daf8 eine solche Wohnung etwas teurer zu stehen
kommt durch die Materialien, die, wie erwédhnt, doch noch nicht
ganz konkurrenzfihig sind mit den konventionellen Materialien.
AupPerdem braucht es fiir solche Wohnungen etwas mehr Qua-
dratmeter. Es mufl nach einem Rastersystem gebaut werden, und
ein Rastersystem ist nie so genau aufden Zentimeter anpassungs-
féhig wie ein festgelegtes System

Stockwerkeigentum - eine neue Moglichkeit

Es gibt einige spiirbare Tendenzen, die daflir sprechen, da
der heutige Stadter kein Nomade ist, sondern sich gerne in
einem bestimmten, eng begrenzten Gebiet der Stadt nieder-
|1aBt. Bahrdt weist in seinem Buch «GroBstadt» darauf hin, da
der Stadter nicht so isoliert lebt, wie man allgemein annimmt,
sondern daB sich die alte, vielgerihmte GroBfamilie auch in
den Stadten bildet, daB die Verwandten deutlich den Willen
haben, nahe beieinander zu wohnen.

Eine Untersuchung tber die Stadt Dortmund hat ein &hnliches
Ergebnis gezeigt. Es wurde untersucht, wie haufig und mit wem
die Bewohner eines alteren Quartiers verkehren. Es konnte fest-
gestellt werden, daB am meisten verkehrt wird mit Verwandten,
am zweitmeisten mit Nachbarn, und an letzter Stelle kommen
die Freunde oder sonstigen Bekannten, die weder verwandt
noch benachbart sind. AuBerdem wurde nachgewiesen, daB
sich die Verwandten soweit méglich im gleichen oder im be-
nachbarten Quartier ansiedeln.

Die Annahme, daf3 der Stédter in der Regel seinen Wohnort sei-
nem Arbeitsplatz anpaft und somit bei Arbeitsplatzwechsel seinen
Wohnort wechseln muf, kann wohl als veraltet angesehen wer-
den. Untersuchungen haben gezeigt, daf8 der Einfluf des Arbeits-
ortes auf den Wohnort gering ist.

Ich will mir ja meinen Arbeitsort in einer Stadt frei aussuchen
kénnen. Wenn ich mit meinem Vorarbeiter Streit bekomme,
mdochte ich kurzen Prozef3 machen kénnen und zur Konkurrenz
gehen. Wenn mir jemand 15 Rappen pro Stunde mehr bezahlt, will
ich nicht in Schlieren weiterarbeiten, sondern ich gehe eben dort-
hin, wo ich sie erhalte.

Wenn man irgendwo eine neue Arbeitsstatte schafft - sagen
wir, wir griinden jetzt eine kleine Satellitenstadt auBerhalb
Zirichs, wir bringen die Industrie hin, die benétigt wird, um die
Leute, die wir logieren wollen, zu beschaftigen -, so bringen
wir zunachst alle Arbeitskrafte in diesen Ort, die wir fiir diese
Industrie brauchen. Mit diesen Arbeitskréaften bringen wir aber
auch weitere Arbeitskrafte mit, die wir nicht verwenden kén-
nen. Das sind namlich die Frauen der Méanner, die in dieser
Industrie beschaftigt sind, oder die Manner, wenn es sich um
beschéftigte Frauen handelt, und ihre Kinder. Der Spezialisie-
rungsgrad ist heute so weit, daB die Frau des Arbeiters, der
eben in dieser bewuBten Fabrik angestellt ist, dort keine Be-
schaftigungsmoglichkeit findet. Sie ist vielleicht auf einer ganz
besonderen Lochkartenmaschine spezialisiert und kann ihre
Arbeitskraft nurteuer verkaufen, wenn sie eben beider gleichen
Arbeit bleibt. Und dazu muB sie unter Umstanden ans andere
Ende von Ziirich fahren. So ergibt es sich oft, daB der Vater am
Ort der Wohnung arbeitet, die Mutter an einem anderen, und
der Sohn geht wieder anderswo zur Schule oder in die Lehre.
Die stadtische Familie wéahlt sich irgendwo einen Wohnsitz
aus und strahlt von dort nach ihren Arbeitsplatzen aus.

Ich will nicht sagen, daB es alle Leute so halten, daB es nie-
manden gibt, derin der Nahe seines Arbeitsortes wohnen will.
Ich will damit nur sagen, daB die alte vielgerihmte Idee, Ar-
beits- und Wohnortin Satellitenstadten oder in AuBenquartie-
ren zusammenzubringen, weitgehend eine lllusion ist. Die Ver-
kehrsnot unserer Stadte rithrt weitgehend von dieser Erschei-
nung her. Die Leute tahren herum und wohnen nicht dort, wo
sie arbeiten.

Es ist sehr schwer, heute Genaues lber diesen Fragenkomplex
auszusagen. Nicht nur liegen sehr wenig Untersuchungen vor;
vor allem ist die Lage im heutigen Wohnungsmarkt derart prekar,
daf die Leute gar nicht dort wohnen, wo sie gerne méchten, son-
dern dort, wo sie eine Wohnung finden, so dap eine genaue Un-
tersuchung &uPerst schwierig ist. Wir kénnen nur Tendenzen
aufdecken. Aus dem Vorhergesagten miifte man schliefen, daf8
der Biirger recht gerne in einer Stadt eine Wohnung erwerben
wiirde, die eine gewisse Anpassung an die Verdnderung seiner
Familie erméglicht. Er méchte gerne in der Néhe seiner Verwandten
wohnen, mdéchte gerne bei seinen netten Bekannten in der
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18

17

Verkehrssystem in einer Bebauung: waagrecht oder senkrecht. Treff-
punkte und Abzweigungen sorgen fiir Offentlichkeit und Privatheit
Systéme de circulation d’'une construction: horizontal ou vertical. Les
points de rencontre et les ramifications garantissent la séparation du
domaine privé et du domaine commun

Traffic system within a group of blocks: vertical and horizontal. Meeting
points and ramifications ensure publicity as well as privacy

18

Anlagen in gemeinsamem Besitz der Hausbewohner als Verlangerung

der Wohnung

Installations qui sont propriété commune de tous les locataires et qui

prolongent ainsi leurs appartements

Iﬂnstallations in common property of householders as extension to the
ats

Nachbarschaft bleiben und seine Kinder, die noch viel intensivere
Bindungen an ihre Nachbarn haben als wir Erwachsenen, in
ihrem Kreis und ihrer Schule belassen. Es gibt auch einige
Griinde, die zu einem Verlassen des Wohnsitzes zwingen, wie
Wechsel des Arbeitsplatzes auf weitere Distanz und vor allem -
so peinlich dies zu sagen ist — eine Trennung verschiedener Ge-
sellschaftsschichten nach Stadtteilen. Es gibt gute und schlechte
Quartiere, so daf3 einer als Folge seiner beruflichen Besserstellung
auch sein Quartier verdndern muf, wenn er sich nicht vor seinen
Kollegen genieren will.

Wir haben drei prinzipielle Mdglichkeiten einer flexiblen Woh-
nung aufgezeichnet.

Die Wohnung besteht aus zwei Tragwanden und einer Zwi-
schentragwand. Dadurch wird ein fester Wohnteil mit Kiiche
und Bad gebildet sowie ein beweglicher Schlafteil, der insofern
flexibel ist,alsich die Zwischenwande bewegen kann. Auf diese
Weise kann ich zum Beispiel ein Zimmer mehr schaffen.

Eine weitere Moglichkeit: Ich lasse die eine Tragwand weg und
ersetze sie durch einen Pfeiler. Ich habe dann nur noch einen
festen Sanitarblock und kann nun diese Wohnung ziemlich frei
einteilen.

Die letzte Lésung gibt eine vollkommene Freiheit, indem ich
auch den Sanitarblock, der mich auch hier noch in der Eintei-
lung beeintrachtigt, beweglich mache. Ich schaffe ein soge-
nanntes Skelettsystem, muBB dann aber die vier akustischen
Trennwande aufbauen. In jedem Feld dieses Skelettsystems
werden Wasseranschliisse und -ableitungen eingebaut. Da-
durch ware ich in der Gestaltung der Wohnung vollkommen
frei. Ich ware sogar in der Gr6Be der Wohnung frei, weil ich ein
solches Stockwerkin Tranchen verkaufen kann. Dies wére zum
Beispiel leicht der Fall, wenn es sich um ein Laubenganghaus
handelt, bei dem die Anordnung der Eingangstiiren je nach
Anzahl der Wohnungen gut mdglich ist. Ich kann dann dem
Interessenten je nach Wunsch eine bestimmte Zahl Achsen
verkaufen, und er kann sich seinen Wohnraum nach Belieben
gestalten.

In Artikel 712b steht:

«Dem Stockwerkeigentiimer kénnen nicht zu Sonderrecht zu-
geschrieben werden alle Bauteile, die fiir den Bestand, die kon-
struktive Gliederung und Festigkeit des Gebdudes oder der Riume
anderer Stockwerkeigentiimer von Bedeutung sind» [das ist klar
und selbstverstandlich] «oder die duBere Gestalt und das Aus-
sehen des Gebédudes bestimmen.»

Ich kann also in einem solchen Bau die Fassade nicht verdndern.
Wenn ich jedoch einen flexiblen GrundriB ausbilden will und ihn
spdter verandern, muf ich auch die Fassade verdndern, wenn ich
eine rechte Lésung im Inneren erzielen mdchte. Zumindest
wird es sehr schwierig sein, wenn man die Fassade nicht ver-
&dndern kann.

Das Gesetz schreibt nicht ganz prazis vor, daB mit diesen Ein-
schrankungen auch die Fassade gemeint ist und wie weit das
Aussehen des Gebaudes gewahrt werden muf3. Ware es még-
lich, Elemente - Fensterelemente, Tiirelemente und volle Ele-
mente — zu konstruieren, und der Architekt entwirft sein Ge-
baude bereits so, daB er auch mit Riicksicht auf die Asthetik
des Bauwerks nicht darauf angewiesen ist, diese Elemente in
einer ganz bestimmten Reihenfolge einzubauen? Wenn ein
Gebaude so konzipiert ist, konnte man doch gleichwohl diese
Elemente auswechseln, ohne dal behauptet werden kann, daB
das Aussehen des Gebaudes beeintrachtigt wird.

Nach dem Wortlaut des Gesetzes scheint mir diese Mé&glichkeit
ausgeschlossen zu sein. Ich weise darauf hin, daf die Stockwerk-
eigentimer ja mit einfacher Mehrheit der Stimmen bauliche Ver-
dnderungen ihres Gebdudes beschliefen kénnen. Es soll verhin-
dert werden, daf ein einziger Eigentimer durch eigenméchtige
Handlungen und Anderungen das Aussehen, die Gestalt und
damit das Ansehen des Gebdudes verdndert. Gemeinsam kénnen
die Eigentimer dies immer durchfiihren.
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Fiir die Ausgestaltung des Miteigentums ist eine wesentliche
Anderung eben nicht nur, da, wie bisher, die bloBe Verwaltung
und die blofle Erhaltung des Gebdudes mit Mehrheitsbeschluf
herbeigefiihrt werden kann, sondern daf3 man weiter gegangen ist
und auch Umbauten, Erneuerungen und Umgestaltungen nicht
mehr abhéngig macht von der Zustimmung aller, sondern daf
man heute mit einfacher Mehrheit nach Personen und Wertquo-
ten auch sehr wesentliche Umgestaltungen, sogar Neubauten,
Umbauten herbeifiihren kann.

Durch die moderne Technik ist dem Einzelnen méglich gewor-
den, nahezu unabhéngig von seinen Mitmenschen sein Privat-
leben zu leben. Musik, Theater, Kino, Informationen werden ins
Haus gebracht. Wasser und Energie kénnen in der Wohnung
abgezapft werden; man muB also nicht mehr zum Brunnen.
Gewaschen wird auch in der Wohnung. Man geht keine Wege
mehr zusammen, man sitzt isoliert im Auto. Man muB sich
gegenseitig wenig aushelfen, weil alle Versorgungsdienste in
der Nahe und kurzfristig erreichbar sind (Krankenpflege, Apo-
theke, Lebensmittel usw.). Das ist alles sehr gut. Der Nachteil
bestehtdarin, daB die Kontakte nicht mehrleicht und auf selbst-
verstandliche Art hergestellt werden kénnen. Will man heute
Kontakt pflegen, muB man Parties geben, Leute zu sich ein-
laden oder warten, bis man eventuell selbst eingeladen wird.
Dies ist ein mihsamer, erzwungener Kontakt. Parties sind
nicht umsonst oft langweilig. Sicher ist die beste Lésung die-
ses modernen Problems, Mdéglichkeiten zu schaffen fiir lose
Kontakte, die abgebrochen werden kénnen, wenn es gefalltund
man gerade so gelauntist. Auch die Arbeitszeitverkiirzung, die
ja immer weiter voranschreitet, wird gerade dieses Problem
jedem einzelnen noch bewuBter werden lassen.

Unsere Erwartungen beziiglich der Benutzung der gemeinschaft-
lichen Anlagen wurden in der Siedlung Halen weit (bertroffen.
Wir haben dort ein Bad gebaut in der Meinung, daf8 dort gebadet
werde. Es wird auch gebadet; aber die Hauptfunktion des Bades
ist, da man sich trifft. Es kann vorkommen, daB verschiedene
Leute, die vielleicht um 4 Uhr nachmittags rasch baden gehen
wollten, am Ende irgendwohin zusammen nachtessen gehen.
Bei der Benutzung solcher gemeinschaftlichen Anlagen ist es
natirlich wesentlich, da§ jemand den Anstof8 dazu gibt. Es muf
ein «maitre de plaisir», wie wir das nennen, vorhanden sein. Es
muf jemand da sein, der solche Bréduche (iberhaupt einfihrt. Wir
haben ein wenig das Gefiihl, daf die Siedlung Halen auf eine
andere Art und Weise bewohnt wiirde, wenn wir nicht von Anfang
an dort gewesen wdren und gewisse Brdauche eingefiihrt hétten.
Man sieht also, wie weit unser Beruf gespannt ist und welche Ent-
wicklungsméglichkeiten er bietet: wir kénnen uns vom Fassaden-
gestalter zum «maitre de plaisir» entwickeln.

Wir haben im Zusammenhang mit der Abgrenzung der Woh-
nung gegen den 6ffentlichen Raum bereits erwéhnt, daB dieser
offentliche Raum im Hause fir Eigentumswohnungen etwas
anders gestaltet werden kann als bisher in Mietwohnungen. Je
offentlicher dieser Raum ist, desto besser. Je mehr Haustiiren
sich auf diesen Raum 6ffnen, desto anonymer wird er. Als Be-
wohner méchte ich nicht nur einen oder zwei Nachbarn haben,
wie dies heute mitdem Ublichen Treppenhaus der Fallist, son-
dern ich méchte zwanzig oder dreiBig oder lieber noch mehr
haben, damit ich mir darunter diejenigen auswahlen kann, die
mir besser liegen. Das ErschlieBungssystem eines Blocks sollte
eher den Charakter von StraBBe ohne Autos und nicht von Woh-
nungskorridor haben.

Aus einer etwas anderen Wertung der Bediirfnisse beim Stock-
werkeigentum im Gegensatz zum Mietshaus entstehen auch an-
dere Formen, und es werden infolgedessen auch andere Bau-
reglemente notwendig werden.

Ein Hauptgrund, der notgedrungen zu neuen Bauformen fihrt, ist
die VergroBerung der zur Wohnung gehérenden Aufenrdume.
Damit eine Aufenfldche vor einer Wohnung brauchbarer wird als
die bisher (blichen Balkone, muf sie vor allem mehr Tiefe besit-
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zen. Sobald wir aber eine Tiefe von 2 m (berschreiten, stellt sich
das Problem des Lichteinfalls in die unter dem Balkon gelegenen
Ré&ume. Wir diirfen den Aufenraum nicht mehr ganz iberdecken,
was zu einer Verschiebung der Wohnungen in der Vertikalen
fiihrt. Wenn ich den Aufenraum wertvoller machen will und trotz-
dem nicht die Ausnutzung im Inneren durch schlechten Licht-
einfall verlieren will, also tiefe Rdume beibehalten, muf ich das
Gebédude nach hinten staffeln.

Baureglemente sind fiir ungewohnte Lésungen Hindernisse, aber
nicht uniiberwindbar. Es ist in erster Linie eine Sache der Auf-
kldrung. Die Gemeinden machen ihre Baureglemente nicht, um
uns zu drgern, sondern um der Offentlichkeit zu dienen. Die
Offentlichkeit und die Behérden miissen aufgeklért werden, was
ihnen wirklich dient. Dies ist unsere Aufgabe, wollen wir mit den
dringenden Problemen des Bauens etwas rascher fertig werden.
Das Miteigentum erméglicht uns, gleiche Bediirfnisse mehre-
rer Eigentlimer zu koordinieren und mit gemeinsamen Anlagen
zu befriedigen. Diese Méglichkeit besteht selbstverstandlich
nicht nur fiir Eigentiimer von Einfamilienhausern, sondern auch
fiir diejenigen von Mietobjekten. Um die moglichen Auswirkun-
gen des revidierten Gesetzes tber das Miteigentum naher be-
trachten zu kdnnen, ist es notwendig, daB wir uns die stadti-
schen Eigentumsverhéltnisse etwas naher ansehen. Wir wol-
len ergriinden, welchen EinfluB diese auf die Struktur unserer
Stadte haben.

Die Erweiterung unserer Stadte geht heute ungefahr folgender-
maBen vor sich: Durch eine weitverzweigte Organisation von
Liegenschaftsvermittlern und unter Umstanden durch Zwi-
schenhéndler kommt der Boden in gréBeren Parzellen von
meist (iber 10000 m? in das Eigentum von gréBeren Baugesell-
schaften, die ihn tiberbauen und dann die Gebaude als Kapital-
anlage an Anlagefonds, Versicherungsgesellschaften usw.
verkaufen. Die letzteren Gesellschaften haben aber die Ten-
denz, keine groBen Gesamtanlagen zu kaufen, sondern vertei-
len lieber ihr Eigentum in kleinere Einheiten in der ganzen
Schweiz und in verschiedenen Quartieren. Die von der Bau-
gesellschaft tiberbaute Liegenschaft wird also unterteilt, und
die einzelnen Teile werden an verschiedene Gesellschaften
weiterverkauft. Die Baugesellschaft ist somit gezwungen, die
Uberbauung so zu gestalten, daB einzelne Objekte der Gesamt-
anlage verkauft werden kénnen.

MaBgebend fiir die GréBe einer solchen Einheit ist ihr Markt.
Sie muB so klein sein, daB sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt
ein Handelsobjekt darstellt,das einer groBeren ZahlInteressier-
ter zum Kauf angeboten werden kann. Durch diese beiden Fak-
toren wird also die obere Kostengrenze und damit auch die
GroBe einer stadtebaulichen Einheit entsprechend den herr-
schenden Marktbedingungen festgelegt.

Heute wird es méglich, die Grofe der idealen stéddtebaulichen Ein-
heit zu erforschen und auszuprobieren. Es ist ausgeschlossen,
dafi uns eine solche Untersuchung zu den gleichen GréBeneinhei-
ten fiihren wiirde, wie sie uns heute die Marktbedingungen vor-
schreiben. Sicher kénnen wir sagen, daf unser Stadtboden még-
lichst rationell ausgenutzt werden muf. Wir kénnen keine un-
niitzen Zwischenrdume und Grenzabstande brauchen. Die freiblei-
benden Fldchen miissen dazu dienen, die Bedlirfnisse der Be-
wohner méglichst gut und rationell zu erfiillen. Es entstehen
dadurch wertvollere Wohnungen, die dementsprechend auch bes-
ser vermietet werden kénnen.

Die neuen Méglichkeiten, Eigentum dreidimensional aufzutei-
len und gemeinsames Eigentum zu begriinden, erlauben uns,
groBe rationelle Einheiten zu planen, das Eigentum dem Markt
entsprechend aufzuteilen und das Ganze 6konomisch zu be-
treiben. GroBe Einheiten, wie sie seit langem als mdgliche
Lésungen unserer dringenden stadtebaulichen Probleme ge-
dacht wurden, werden jetzt realisierbar, wenn wir gewillt sind,
die neuen Gesetzesvorschriften kennenzulernen und bis in die
letzten Moglichkeiten auszunutzen.



	Stockwerkeigentum - eine neue Möglichkeit

